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Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld 
 

Ortsübliche Bekanntgabe     
 
Auslegung des Entwurfes des Nachtragshaushaltes 2026 der Stadt Pockau-Lengefeld  
 
Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2026 der Stadt Pockau-Lengefeld  
einschließlich aller geänderten Anlagen und Bestandteile liegt gemäß § 76 Abs. 1 SächsGemO in 
der Zeit vom  

11. Februar 2026 – 19. Februar 2026 
 

im Rathaus (Finanzverwaltung, Zimmer 2.02) wie folgt öffentlich aus: 
 
Montag:    8:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag:   9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Mittwoch:    8:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Donnerstag   9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Freitag:    8:00 Uhr - 12:00 Uhr 
 
Ergänzend kann dieser Entwurf auch auf der Homepage der Stadt Pockau-Lengefeld unter 
www.pockau-lengefeld.de   eingesehen werden. 
 
Einwohner und Abgabepflichtige können bis einschließlich 02.03.2026 Einwendungen gegen den 
Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung erheben.  

Elke Schmieder       
Bürgermeisterin 
               
Verfahrensvermerk: 
nach § 3, Abs. 1, Satz 1 der Bekanntmachungssatzung der Stadt Pockau-Lengefeld vom 05.11.2025, bekanntgemacht am: 04.02.2026 
 
nach § 3, Abs. 1, Satz 3 der Bekanntmachungssatzung der Stadt Pockau-Lengefeld vom 05.11.2025, ausgehängt am: 04.02.2026 
 
an Bekanntmachungstafel: 
 Forchheim; gegenüber George-Bähr-Straße 17     
 Görsdorf; Dorfstraße, Abzweig „Zur Talsperre“, Höhe Hausgrundstück „Zur Talsperre 2“ 

 Lengefeld; Markt 1    

 Lippersdorf; Feuerwehrgerätehaus, Hauptstraße 123 
 Pockau; Rathausstraße 10 

 Reifland; Dorfgemeinschaftshaus, Eppendorfer Straße 5 

 Wernsdorf; Straße „Auf der Heide“, Einmündung „Am Müllerberg“ / „Zum Flöhatal“ 
 Wünschendorf; Platz der Jugend 1 

Aushang vom: 04.02.2026 
 ausgehangen: 

            bis:   11.03.2026 
          abgenommen: 

http://www.pockau-lengefeld.de/
http://www.pockau-lengefeld.de/

